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Liebe Golserinnen und Golser!          Gols, 13.11.2020 

Mit dieser Serie möchte ich über Aktuelles berichten und Sie über wichtige Angelegenheiten informieren:  

Corona-Info
 

Wie allgemein bekannt nimmt die Zahl 

der täglichen Neuinfektionen 

österreichweit enorm zu, allein am 

12.11. waren es über 9.000 in Österreich. 

Auch im Burgenland sind die Zahlen in 

den letzten 14 Tagen nach oben 

geklettert. Die 7-Tages-Inzidenz (Anzahl 

der Coronavirus-Neuinfektionen pro 

100.000 Einwohner in den letzten sieben 

Tagen) weist burgenlandweit einen 

Wert von 466 auf. Der Neusiedler Bezirk 

hat einen Inzidenzwert von 255 

ausgewiesen (153 Personen). Im 

Vergleich zu anderen Bezirken hat sich 

unser Bezirk stabilisiert, vor allem auch im 

Hinblick auf Bezirke in OÖ und Tirol, wo 

Inzidenzwerte von über 1.500 gemessen 

werden. 

 
(Quelle: AGES-Dashboard, 13.11.2020) 

 

In Gols kommen täglich mindestens 2-3 

Personen, die positiv auf Corona 

getestet werden, hinzu, auch das 

Diakoniezentrum ist betroffen. Seit 

24.9.2020 sind Gols 60 Personen positiv 

auf Corona getestet worden. Die 

Anzahl der Genesenen ist nicht 

berücksichtigt. 

 

Gemeindeamt: 

Im Hinblick auf die allgemein 

verschärften Regeln wurde als 

zusätzliche Vorsichtsmaßnahme der 

Parteienverkehr im Gemeindeamt 

eingeschränkt und soll nach 

telefonischer Terminvereinbarung 

erfolgen, steht aber für dringend 

notwendige Angelegenheiten offen. 

Parteienöffnungszeiten sind MO bis FR 

von 8-12 Uhr und MI von 13-15 Uhr. 

Beim Betreten öffentlicher Orte ist ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Eine 

Tragepflicht für Mund-Nasen-Schutz 

besteht für Besucherinnen und Besucher 

im gesamten Amtsgebäude.  

 

Begräbnisse 

Grundsätzlich sind Veranstaltungen 

gem. § 13 Abs. 1 COVID-19-

SchuMaVerordnung untersagt. 

Ausgenommen sind Begräbnisse mit 

höchstens 50 Personen. Bei diesen ist ein 

Abstand von mindestens einem Meter 

einzuhalten und ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen.   

 

Ausgangsbeschränkung 

Gem. § 2 der COVID-19-Schutzmaß-

nahmenverordnung ist das Verlassen 

des eigenen privaten Wohnbereichs 

und das Verweilen außerhalb des 

eigenen Wohnbereichs nur zu 

folgenden Zwecken von 20 bis 6 Uhr 

zulässig: a) Abwendung einer Gefahr, b) 

Betreuung für unterstützungsbedürftige 

Personen, c) Deckung der notwendigen 

Grundbedürfnisse, d) Berufliche 

Zwecke, e) Aufenthalt im Freien zur 

körperlichen und psychischen Erholung 

 

Darf ich in der Nacht spazieren gehen? 

Spaziergänge in der Nacht stellen einen 

Aufenthalt im Freien zur körperlichen 

und psychischen Erholung dar und sind 

immer zulässig. Auch bei 

Nachtspaziergängen dürfen sich aber 

nur Gruppen bis höchstens 6 Personen 

treffen.  

Dürfen enge Angehörige nach 20 Uhr 

aufgesucht werden? 

Der Besuch von Eltern, erwachsenen 

Kindern und Geschwistern – ebenso wie 

der Besuch des Lebenspartners – fällt 

unter die Ausnahmebestimmung der 

„Deckung der notwendigen 

Grundbedürfnisse des täglichen 

Lebens“. Nachdem man Eltern, Kinder 

und Geschwister nach 20 Uhr besuchen 

darf, darf man dort auch übernachten.  

Darf ich abends meine Nachbarn 

besuchen? 

Die Nachbarwohnung zählt nicht zum 

eigenen privaten Wohnbereich, daher 

darf ich die Nachbarn nach 20 Uhr nicht 

besuchen. 

Darf ich abends einen Freund/in 

besuchen? 

Die Wohnung eines Freundes oder einer 

Freundin zählt nicht zum eigenen 

Wohnbereich, daher darf ich nach 20 

Uhr keinen Freund besuchen.  

Darf ich abends mit einem Freund oder 

Freundin spazieren gehen? 

Ich darf mit meiner besten Freundin 

oder meinem besten Freund spazieren 

gehen, weil Spaziergänge immer ein 

Aufenthalt im Freien zur körperlichen 

und psychischen Erholung darstellen 

und daher erlaubt sind.  

Sind Arztbesuche erlaubt? 

Arztbesuche sind jedenfalls erlaubt, da 

sie zur Deckung der notwendigen 

Grundbedürfnisse dienen. Sie sind auch 

nach 20 Uhr erlaubt.  

Darf ich zuhause Besuch empfangen? 

Das ist möglich, da der private 

Wohnbereich nicht geregelt wird. 

Personen, die nicht im selben Haushalt 

leben, sollten in der derzeitigen Situation 

aus Vorsorgegründen die Hygiene- und 

Abstandsregeln einhalten. Es wird 

empfohlen, die Anzahl der Personen 

auch im privaten Bereich möglichst 

gering zu halten. Ein Besuch bei 

Freundinnen und Freunden ist kein 

zulässiger Grund, den privaten 

Wohnbereich zwischen 20 und 6 Uhr zu 

verlassen.  

Dürfen Veranstaltungen stattfinden? 

Grundsätzlich dürfen keine 

Veranstaltungen stattfinden. Es 

bestehen allerdings Ausnahmen 

(berufliche Zusammenkünfte, 

Versammlungen, Zusammenkünfte von 

Organen, Begräbnisse) 

Darf ich eine Hochzeit feiern? 

Hochzeitsfeiern sind untersagt. Davon 

nicht betroffen ist die standesamtliche 

Trauung.  

Darf ich Laufen und Fahrradfahren? 

Sowohl Laufen als auch Fahrradfahren 

ist erlaubt, wobei der 1-Meter-Abstand 

eingehalten werden muss.  

Darf ich ins Restaurant oder in eine Bar? 

Die Konsumation vor Ort ist nicht 

erlaubt. Es ist die Abholung von Speisen 

und Getränken zwischen 6 und 20 Uhr 

erlaubt.  

Sind Lieferservice und Bestellungen zum 

Mitnehmen möglich? 

Die Abholung ist von 6 bis 20 Uhr zulässig. 

Der Lieferservice ist auch darüber 

hinaus möglich. Daher darf ein 

Restaurant auch nach 20 Uhr in Betrieb 

sein.  
Obgenannte Angaben entstammen der 

COVID-19-Schutzmaßnahmenverordung (463. 

Verordnung des Bundesministers für Soziales und 

Gesundheit) und den FAQs (häufig gestellte 

Fragen) des Bundesministeriums für Soziales, 

Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

(Stand 12.11.2020), mehr dazu unter 

www.sozialministerium.at 
 

http://www.sozialministerium.at/
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Spatenstich für neuen Wohnraum  
 

Die Weinbaugemeinde Gols mit 

Bürgermeister Hans Schrammel und 

Vizebürgermeister Kilian Brandstätter 

an der Spitze und die OSG stellen 

Wohnraum für unterschiedlichste 

Lebenssituationen bereit. Dank dieser 

außergewöhnlich guten Zusammen-

arbeit ist es gelungen, in den 

vergangenen 25 Jahren 249 

Wohnungen und Reihenhäuser in Gols 

zu errichten. Aufgrund der guten 

Nachfrage erfolgte letzte Woche der 

Spatenstich für das neueste 

Reihenhausprojekt im Baugebiet „Alte 

Satz“. Es entstehen hier 2 moderne 

Doppelhäuser mit einer Größe von 103 

m². Beim Spatenstich dabei waren 

auch Gemeindevorstand Karl Heinz 

Schuster und Matthias Mayer, 

Amtsleiter Dieter Horvath, Bauhofleiter 

Ing. Michael Steiner und Planer DI 

Manfred Steiner. Seit Anfang des 

Jahres wird der "OSG Green Way" 

beschritten.  

In Gols spielt der "Green Way" ebenfalls 

eine große Rolle, so werden auch 

diese Reihenhäuser mit Wärmepumpe 

und Photovoltaikanlagen ausge-

stattet. Die Fertigstellung ist übrigens für 

Herbst 2021 geplant. 

 

 

 „Coronabedingte Martini-Weinlese“   & Gratulation an die neuen Weinakademiker
 

Die zur Tradition gewordene „Martini-

Weinlese“ fand am 11.11. statt. Fleißige 

Helferinnen und Helfer waren u.a. 

unsere burgenländische Weinkönigin 

Susanne I. und die beiden neuen Golser 

Weinakademiker! 

Die Burgenländische Weinkönigin 

Susanne I. grüßt nicht nur alle 

Weinfreunde, sondern sie hat die 

Hoffnung geäußert, dass es 2021 ein 

„normales Martiniloben“ geben wird.  

Herzliche Gratulation!  

Die Weinakademie Rust hat wiederum 

internationale Weinexperten ausge-

bildet. 52 Damen und Herren aus 16 

Nationen haben die Prüfungen zur 

Weinakademiker_in abgelegt.  

 

 

Die neuen Golser Wein-

akademiker_innen sind Anita 

Gsellmann vom Weingut Gsellmann, 

Am Goldberg, Gols und Gregor 

Stiegelmar vom Weingut Juris aus Gols. 

 

Weitere Informationen 
 

Die Golser Jägerschaft informiert: 

Wildbret aus Gols 
Die Jagd ist die nachhaltige Nutzung 

natürlicher Ressourcen, sorgt für die 

Erhaltung unseres Ökosystems, verhindert 

eine zu hohe Wilddichte und kommt nicht 

nur der Landwirtschaft zugute. Wildfleisch 

ist fett- und cholesterinarm sowie vitamin- 

und nährstoffreich. Wildbret ist gesund 

und regional. Um die Aufgaben auch in 

schwierigen Zeiten erfüllen zu können, 

möchte die Golser Jägerschaft auf die 

Möglichkeit zum Erwerb von Wildbret bei 

einem Golser Jäger hinweisen. Fasan und 

Feldhasen können z.B. direkt von der 

Strecke oder küchenfertig vakuumiert 

beim Golser Jäger des Vertrauens 

erworben werden. Coronabedingt findet 

derzeit keine Streckenlegung statt. Daher 

wenden Sie sich bitte an einen der Golser 

Jäger! 

 

Der Bürgermeister Hans Schrammel, eh 
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